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Nachfrage und Antrag 

§ 69. (1) Nachfragen nach § 68 Abs. 1 sind schriftlich zu stellen. Der Nachfrager hat das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach § 68 Abs. 1 glaubhaft zu machen und sein beabsichtigtes Ausbauvorhaben, 
einschließlich des Gebiets, in dem eine Koordinierung von Bauarbeiten beabsichtigt ist, samt dem 
beabsichtigten Zeitplan, detailliert anzugeben. 

(2) Kommt zwischen den beteiligten Parteien eine Vereinbarung über die Koordinierung der 
Bauarbeiten gemäß § 68 Abs. 1, einschließlich der angemessenen Kostentragung gemäß § 68 Abs. 3, 
binnen eines Monats ab dem Einlangen der Nachfrage nicht zustande, kann jeder der Beteiligten die 
Entscheidung der Regulierungsbehörde beantragen. 
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